
 

 

Merkblatt zum Facharztprogramm 

für Versicherte der Bosch BKK 
 

 

Facharztprogramm – was ist das? 
 

Mit dem Facharztprogramm wollen die Bosch BKK und ihre Partner in 

Baden-Württemberg gemeinsam die Qualität und Wirtschaftlichkeit der 

gesundheitlichen Versorgung verbessern. Damit entsprechen sie einer 

Empfehlung des Gesetzgebers. Ziel ist es, flächendeckend die besondere 

ambulante fachärztliche Versorgung (Facharztprogramm) in Verbindung mit 

der hausarztzentrierten Versorgung (Hausarztprogramm) in besonderer 

Qualität zu gewährleisten und die Koordinierungsfunktion Ihres gewählten 

Hausarztes zu nutzen. Ihre Teilnahme am exklusiven Facharztprogramm ist 

freiwillig. 

Folgendes bitten wir Sie dabei zu beachten: 

 

•  Sie schreiben sich verbindlich für mindestens 12 Monate in die 

besondere ambulante fachärztliche Versorgung ein. 

•  Fachärzte/Therapeuten dürfen nur auf Überweisung des gewählten 

Hausarztes (Hausarztprogramm) in Anspruch genommen werden. 

•  Teilnehmen können alle Versicherten der Bosch BKK, die am 

Hausarztprogramm teilnehmen. Ausnahmen, z. B. Mindestalter, werden 
im Kapitel „Fachgebiete“ genannt. 

 
Fachgebiete im Facharztprogramm 

 
Kardiologie 

Gastroenterologie 
Psychiatrie/Neurologie/Psychotherapie (PNP) 
Orthopädie/Rheumatologie 

Urologie 
Pneumologie 

 
Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 
•  Qualitätsgesicherte fachärztliche/therapeutische Versorgung, 

Behandlung nach medizinischen Leitlinien auf dem aktuellen 

wissenschaftlichen Stand 

•  Werktägliche Sprechstunden (Mo. - Fr.) 

•  Mindestens eine Abendterminsprechstunde pro Woche bis 20 Uhr für 
Berufstätige 

•  Nach Möglichkeit Reduzierung der Wartezeit auf maximal 30 Minuten 

bei vorheriger Anmeldung 

•  Schnelle Terminvergabe bis 2 Wochen nach Anmeldung 

•   In dringenden Fällen erhalten Sie bei Vermittlung durch Ihren 

Hausarzt innerhalb eines Tages einen Termin bei Fachärzten bzw. 

innerhalb von 3 Tagen bei Psychotherapeuten 

•  Mehr Zeit für die Beratung 

•  Breites diagnostisches und therapeutisches Angebot 
 

Besonderheiten für das Fachgebiet Kardiologie: 

Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist die Direktinanspruchnahme von 

Kinderkardiologen möglich. Danach ist die Behandlung von angeborenen 

Herzfehlern beim Kinderkardiologen nur auf Überweisung durch den 

gewählten Hausarzt oder einen Facharzt, der am Bosch BKK 

Facharztprogramm der Kardiologie teilnimmt, möglich. 
 
Besonderheiten für das Fachgebiet Urologie: 

Mit der Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung habe ich die Möglichkeit, 

bei Vorliegen eines Prostatakarzinoms und der sich daraus ergebenden 

Indikation einer Operation (vollständige oder teilweise Entfernung der 

Prostata) vorzugsweise ein DKG-zertifiziertes Krankenhaus 

(Prostatakrebszentrum) in Baden-Württemberg aufzusuchen.  

 
Einschreibung 

 
Ihre schriftliche oder elektronische Teilnahmeerklärung können Sie bei 

einem teilnehmenden Facharzt, Psychotherapeuten oder Hausarzt 

ausfüllen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Teilnahme am 

Facharztprogramm für mindestens 12 Monate. 

 

 

 

Wenn Sie sich nicht für das Facharztprogramm entscheiden, 

verbleiben Sie, wie bisher auch, in der Regelversorgung der 

gesetzlichen Krankenversicherung. 
 
Der Arzt/Therapeut stellt Ihnen eine Kopie der Teilnahmeerklärung zur 

Verfügung. Danach erfasst der Arzt/Therapeut Ihre Teilnahmeerklärung 

in seinem Praxissystem als elektronischen Datensatz, der dann 

unverzüglich datenschutzkonform an die Bosch BKK zur Prüfung 

übermittelt wird. Fällt die Prüfung positiv aus, werden Sie durch ein 

Begrüßungsschreiben darüber informiert, wann Ihre Teilnahme am 

Facharztprogramm beginnt. In der Regel beginnt sie im Quartal, das auf 

die Einschreibung folgt. Geht das Formular nicht rechtzeitig bei der 

Bosch BKK ein oder wird für die Prüfung noch Zeit benötigt, kann eine 

Teilnahme auch in einem späteren Quartal beginnen. Wird die 

Teilnahme abgelehnt, erhalten Sie eine Mitteilung der Bosch BKK. Die 

Bosch BKK lehnt die Teilnahme nur in Ausnahmefällen ab (insbesondere 

keine Teilnahme am Hausarztprogramm; ungeklärter 

Versichertenstatus; keine Versicherung unmittelbar bei der Bosch BKK). 
 
Sie erklären mit Ihrer Teilnahme am Facharztprogramm auch Ihre 

Teilnahme an zukünftigen Facharztverträgen, die analog dieses 

Vertrags möglicherweise noch geschlossen werden. 
 
Über neue Verträge informieren wir Sie rechtzeitig. Sofern Sie mit 

diesen Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre 

Teilnahme an der besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung 

insgesamt unter Einhaltung einer Sonderkündigungsfrist kündigen. 

Diese beträgt einen Kalendermonat ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie von 

der Bosch BKK über die Vertragsänderung informiert wurden. Für Sie 

endet dann die Teilnahme am Facharztprogramm. Sie werden wieder in 

die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung 

übernommen. Ihre Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung 

(Hausarztprogramm) bleibt bestehen. 

 

Widerruf der Teilnahme 
 
Sie können die Abgabe Ihrer Teilnahmeerklärung innerhalb einer Frist 

von zwei Wochen in Textform, elektronisch oder zur Niederschrift bei 

der Bosch BKK ohne Angabe von Gründen widerrufen. Zur 

Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der 

Widerrufserklärung an die Bosch BKK. Blinde und Sehbehinderte 

werden im Bedarfsfall im Rahmen der Einschreibung mündlich über 

die Möglichkeit des Widerrufs der Teilnahme belehrt. 

 

Kündigung 
 
Frühestens zum Ablauf der 12 Monate kann die Teilnahme am 

Facharztprogramm insgesamt ohne Angabe von Gründen mit einer Frist 

von 1 Monat vor Ablauf der 12 Monate gekündigt werden. Erfolgt keine 

Kündigung, verlängert sich die Teilnahme jeweils automatisch um 

weitere 12 Monate. Eine Kündigung ist schriftlich zu richten an: 

Bosch BKK 

Facharztprogramm Teilnahmemanagement 

Kruppstr. 19 

70469 Stuttgart 

Die Bosch BKK kann Ihre Teilnahme am Facharztprogramm kündigen, 

wenn Sie wiederholt gegen die Teilnahmebedingungen nach Ihrer 

Teilnahmeerklärung und diesem Merkblatt verstoßen (z. B. wiederholte 

Inanspruchnahme von Fachärzten außer Augenarzt/ 

Gynäkologe/Kinderarzt ohne Überweisung Ihres gewählten Hausarztes). 

Liegen die Teilnahmevoraussetzungen nicht mehr vor, erfolgt der 

Ausschluss aus dem Facharztprogramm. 

 

 

 

 

 



Einwilligung zum Datenschutz 
 

Im Sozialgesetzbuch wird die Datenerhebung, -nutzung, -verarbeitung und 
-speicherung durch die Bosch BKK für das Facharztprogramm geregelt. Für 
die Teilnahme am Facharztprogramm ist es erforderlich, dass der 

Versicherte eine zusätzliche Einwilligungserklärung zum Datenschutz 
abgibt, unter anderem da die Abrechnung der ärztlichen Vergütung über 
eine Managementgesellschaft auf Grundlage von § 295a SGB V erfolgt. 

 

Ihre freiwillige Einwilligungserklärung ist Bestandteil der 

Teilnahmeerklärung. Darin erklärt der Versicherte sich insbesondere mit 

den im Folgenden näher beschriebenen Datenerhebungs-, verarbeitungs- 

und -nutzungsvorgängen einverstanden. 

Damit Sie sofort die Vorteile der schnellen Terminvergabe in dring- enden 

Fällen nutzen können, kann der Facharzt/Therapeut, der Sie einschreibt, 

bereits am Tag der Einschreibung mit Ihrer Einwilligung das 

Facharztprogramm realisieren. Damit wird verhindert, dass Sie auf 

schnelle Termine bzw. Therapieserien ggf. verzichten müssen. Sie haben 

von dieser Regelung nur Vorteile und willigen in die Übertragung von 

Abrechnungsdaten, die aus solchen Behandlungen resultieren sowie dem 

Befundaustausch zwischen den beteiligten Leistungserbringern ein. 

 
Versichertenbefragung 
 

Für die Bosch BKK ist es wichtig, wie zufrieden Sie mit dem Fach- 

arztprogramm sind, vor allem wie Sie die Qualität der Versorgung 

beurteilen. Dies ist Grundlage für Entscheidungen über weiterführende 

Maßnahmen. Im Rahmen der Qualitätssicherung sind daher 

Versichertenbefragungen durch neutrale Stellen vorgesehen, an die Ihre 

Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) ohne weitere 

persönliche Angaben ggfs. weitergeleitet werden. Die Teilnahme an der 

Versichertenbefragung ist selbstverständlich freiwillig. Vor einem 

potentiellen Anruf erhalten Sie die Möglichkeit, der anstehenden 

Befragung zu widersprechen. Mit der Unterschrift auf der 

Teilnahmeerklärung erklären Sie gleichzeitig Ihre Einwilligung in die 

Übermittlung dieser Daten.   

 
Befundaustausch 

 
Um für Sie eine optimale Versorgung sicherstellen zu können, ist der 

Austausch von Befunden zwischen den „Leistungserbringern“ 
(behandelnde Haus- und Fachärzte, Therapeuten) notwendig. Mit der 

Unterzeichnung der Datenschutz-Einwilligungserklärung erteilen Sie uns 

ausdrücklich Ihr Einverständnis, dass Auskünfte über Ihre Teilnahme am 

Facharztprogramm sowie Befunde zwischen den beteiligten 

Leistungserbringern ausgetauscht werden. Dies wird in Form von 

Arztbriefen oder Berichten von Therapeuten erfolgen. Hierfür entbinden 

Sie die von Ihnen konsultierten Ärzte und anderen Leistungserbringer von 

Ihrer Schweigepflicht. Eine anderweitige Verwendung der Befunde sowie 

die Weiterleitung an die Bosch BKK und andere Stellen erfolgt nicht. Im 

Einzelfall können Sie der Datenübermittlung widersprechen bzw. den 

Umfang bestimmen. 

 
Versorgungsmanagement der BKK 
 

Die Bosch BKK bietet Ihnen im Rahmen des Facharztprogramms ein 

besonderes Versorgungsmanagement an. Dieses unterstützt Sie oder 

Ihren Arzt bei Ihren speziellen Fragen zu einer Erkrankung, 

bevorstehenden Operationen etc. Hierfür kann sie Ihre vorhandenen 

Daten für Ihre individuelle Beratung heranziehen und ggf. mit Ihnen 

oder Ihrem Arzt Kontakt aufnehmen. Die Bosch BKK berücksichtigt dabei 

selbstverständlich die Datenschutzvorgaben und die Einhaltung der 

Schweigepflicht Ihres Arztes. 

 
Datenübermittlung und -zusammenführung 

 
Der elektronische Datensatz Ihrer Teilnahmeerklärung wird von Ihrem 

Arzt/Therapeuten über die für die Umsetzung des Facharztprogramms 

ausgewählte Managementgesellschaft datenschutzkonform an die Bosch 

BKK übermittelt. Dort werden die Daten der Teilnahmeerklärung geprüft, 

an die Managementgesellschaft gesandt und dort in die 

Datenverarbeitung eingelesen. Übermittelt werden Ihre Stammdaten 

(Name, Anschrift, Geburtsdatum, Versichertennummer), Daten zum 

einschreibenden Arzt, Ihr Teilnahmebeginn sowie ein Merkmal, das 

erkennen lässt, dass Sie am Facharztprogramm teilnehmen. Auch die 

Beendigung einer Teilnahme wird an die Managementgesellschaft 

gemeldet. 

 

Die Managementgesellschaft stellt elektronisch den am Hausarzt- und 

Facharztprogramm teilnehmenden Ärzten die Information über Ihren 

Teilnahmestatus zur Verfügung. Dies ist wichtig, denn nur wenn z. B. Ihr 

Hausarzt weiß, dass Sie am Facharztprogramm teil- nehmen, können Sie 

zu den teilnehmenden Ärzten überwiesen werden und von den Vorteilen 

des Facharztprogramms profitieren. Die teilnehmenden 

Ärzte/Therapeuten übermitteln Ihre Diagnosen sowie Leistungs-, 

Abrechnungs- und Verordnungsdaten zur Abrechnung an die 

Managementgesellschaft. Die Managementgesellschaft übermittelt diese 

Daten für die weitere Abrechnung und Abrechnungsprüfung an die Bosch 

BKK. Zusätzlich helfen diese Daten der Bosch BKK, Sie als Versicherte/n bei 

Bedarf zu beraten. 

 
Weitere Leistungs- und Abrechnungsdaten 
 

Die Leistungs- und Abrechnungsdaten der Bosch BKK (z. B. 

Arzneimittelverordnungen) werden bei der Bosch BKK in einer separaten 

Datenbank zusammengeführt. Diese Daten sind pseudonymisiert 

(fallbezogen), enthalten also ausdrücklich nicht mehr Ihren Namen oder 

sonstige persönliche Angaben. Im Einzelnen handelt es sich um Daten wie 

Versichertenart (z. B. Rentner, Pflichtmitglied etc.), ambulante 

Operationen (mit Diagnosen), Arbeitsunfähigkeitszeiten und -kosten (mit 

Diagnosen), Vorsorge- und Rehamaßnahmen (mit Diagnosen und Kosten), 

Häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe, Art und Kosten von 

verordneten Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, Fahrtkosten sowie 

Pflegeleistungen und andere. 

 

Diese pseudonymisierten Daten werden ausschließlich zu Steuerungs-

zwecken, für das Kosten- und Qualitätscontrolling, für die medizinische 

und ökonomische Verantwortung der teilnehmenden Ärzte sowie für 

wissenschaftliche Zwecke ausgewertet und genutzt. Im Einzelfall kann für 

einen begrenzten Zeitraum eine Repseudonymisierung von Daten 

durchgeführt werden. Gründe hierfür können die Überprüfung von 

Programmierfehlern in der Datenbank oder der Hinweis auf eine mögliche 

Fehlversorgung sein. Nur in diesen Fällen wird von der Bosch BKK der 

Personenbezug zu Ihren Daten wiederhergestellt. Der Schutz Ihrer Daten 

wird dadurch gewährleistet, dass nur speziell für das Facharztprogramm 

ausgewählte und geschulte Mitarbeiter, die auf die Einhaltung des 

Datenschutzes (Sozialgeheimnis) besonders verpflichtet wurden, Zugang 

zu den Daten haben. 

 
Wissenschaftliche Begleitung 
 

Sollten das Facharztprogramm oder Ihre Behandlungsdaten durch ein 

unabhängiges Institut wissenschaftlich bewertet werden, ist 

sichergestellt, dass Ihre Behandlungs-, Verordnungs- Diagnose- und 

Abrechnungsdaten sowie weitere Sozialdaten (z.B. Alter oder Geschlecht) 

nur pseudonymisiert weitergeleitet werden. Für das Institut sind die 

Daten anonym, ein Bezug zu Ihrer Person ist für das Institut sowie für jede 

weitere Nutzung dieser Daten ausgeschlossen. Mit der Unterschrift auf 

der Teilnahmeerklärung zum Facharztprogramm erklären Sie gleichzeitig 

Ihre Einwilligung in die Übermittlung dieser Daten. Die Einwilligung ist 

Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Die Gesamtergebnisse der 

wissenschaftlichen Auswertung werden anschließend z. B. in der 

Mitgliederzeitschrift veröffentlicht oder dienen der Kontrolle und 

Vergütung von Qualitätsindikatoren, die zu erbringen sich die am 

Facharztprogramm teilnehmenden Ärzte verpflichtet haben.  

 
Schweigepflicht und Datenlöschung 

 
Im Facharztprogramm ist die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht 

nach der Berufsordnung der Ärzte/Therapeuten und dem allgemeinen 

Strafrecht gewährleistet. Für personenbezogene Dokumentationen in der 

Arztpraxis finden die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unter 

Berücksichtigung der berufsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die 

Teilnahmeerklärung sowie die maschinell gespeicherten Daten werden auf 

der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen (§ 304 SGB V i. V. mit § 84 

SGB X) bei einer Ablehnung Ihrer Teilnahme oder bei Ihrem Ausscheiden 

aus dem Facharztprogramm gelöscht 

- soweit sie für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nicht mehr 

benötigt werden, spätestens jedoch 10 Jahre nach Beendigung Ihrer 

Teilnahme am Facharztprogramm. 

 



 
 

Informationspflicht bei Erhebung personenbezogener Daten  

(Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung) 

 
 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Kasse für die Durchführung des Bosch BKK Facharztprogramms 

 
Bosch BKK 
Kruppstr. 19  
70469 Stuttgart 

 
E-Mail: Besondere.Versorgung@Bosch-BKK.de 
 

 
2. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  

 
Bosch BKK 
Datenschutzbeauftragter 

Kruppstr. 19 
70469 Stuttgart 
E-Mail: Datenschutz@Bosch-BKK.de  

 

 

3. Welche Daten werden innerhalb des Bosch BKK Facharztprogramms verarbeitet? 

 
Für Ihre Teilnahme am Bosch BKK Facharztprogramm werden folgende Daten von Ihrem Haus- und/oder Facharzt bzw. Therapeuten verarbeitet:  

 

• Name, Vorname  

• Krankenversichertennummer  

• Anschrift  

• Geburtsdatum  

• Versichertenstatus   

• Individueller Teilnahme-Code  

• Teilnahmestatus am Bosch BKK-Hausarzt-/Facharztprogramm  

 
Diese Daten werden in elektronischer Form zunächst vom Arzt an die Managementgesellschaft und von dort über eine beauftragte Abrechnungsstelle an die Bosch 
BKK weitergeleitet. Beide Stellen unterliegen ebenfalls den deutschen Datenschutzvorschriften. Rechtsgrundlage: § 140a Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 SGB V, i.V.m. § 284 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 SGB V. Gemäß diesen Vorschriften erfolgt die freiwillige Teilnahme am Bosch BKK Facharztprogramm nur, wenn der Versicherte seine Teilnahme 
schriftlich erklärt und mit dieser Teilnahmeerklärung schriftlich in die erforderliche Datenverarbeitung einwilligt.  
 

 

Wer ist die Managementgesellschaft?  

 
Die MEDIVERBUND AG ist ein Zusammenschluss von Ärztenetzen für Vertragsärzte, die sich u.a. um Leistungsabrechnungen niedergelassener Ärzte und 
Psychotherapeuten kümmert. 

 
MEDIVERBUND AG 

Liebknechtstraße 29 
70565 Stuttgart 
Telefon: 07 11 80 60 79-0 

Fax: 07 11 80 60 79-566 
E-Mail: info@medi-verbund.de 
 

 

Wer ist die Abrechnungsstelle? 

 
Die DAVASO GmbH ist führender Technologieanbieter und Dienstleister für gesetzliche Krankenversicherungen und weitere Akteure des Gesundheitsmarktes. 

 

DAVASO GmbH 
Sommerfelder Straße 120 
04316 Leipzig 

 
 

Bei einer Leistungsinanspruchnahme innerhalb des Bosch BKK Facharztprogramms werden folgende Daten von Ihrem behandelnden Facharzt bzw. Therapeuten 

für die Bosch BKK verarbeitet:  
 

Allgemeine Daten:  
 

• die Krankenkasse, einschließlich eines Kennzeichens für die Kassenärztliche Vereinigung, in deren Bezirk Sie Ihren Wohnsitz haben,  

• der Familienname und Vorname,  

• das Geburtsdatum,  

• das Geschlecht,  

• die Anschrift,  

• die Krankenversichertennummer,  

• den Versichertenstatus,  

• den Zuzahlungsstatus,  
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• den Tag des Beginns des Versicherungsschutzes,  

• bei befristeter Gültigkeit der elektronischen Gesundheitskarte das Datum des Fristablaufs,  

• Tag der Leistungsinanspruchnahme, ggf. Uhrzeit hierzu  
 
Gesundheitsdaten: 
  

• Erbrachte ärztliche Leistungen bzw. Leistungsziffern   

• Diagnosen und Prozeduren gemäß den Vorgaben des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information  

• Verordnungsdaten  
 
Zur Abrechnung der Leistung überträgt der Arzt bzw. Therapeut die vorgenannten Daten an die Managementgesellschaft und diese anschließend über die 
beauftragte IT-/Abrechnungsstelle an die Bosch BKK. Rechtsgrundlage: § 295a Abs. 1 SGB V. Gemäß dieser Vorschrift erfolgt die Datenübermittlung nur, wenn der 

Versicherte bei der Teilnahme am Bosch BKK Facharztprogramm in diese Übermittlung eingewilligt hat. Eine solche Übermittlung ist Voraussetzung für die 
Teilnahme am Bosch BKK Facharztprogramm.  
 

 
4. Für welchen Zweck werden die zuvor genannten Daten verarbeitet?  

 
Die Verarbeitung der in Ziffer 3. genannten Daten erfolgt bei dem behandelnden Arzt bzw. Therapeuten ausschließlich zur Behandlung des Versicherten 
einschließlich der Abrechnung der vertragsärztlichen Leistungen, bei der Managementgesellschaft ausschließlich zum Zwecke der Abrechnung der vertraglichen 

Leistungen mit dem behandelnden Arzt und der Bosch BKK. Die Verarbeitung bei der Bosch BKK und deren beauftragte IT-/Abrechnungsstelle erfolgt zum Zwecke 
der Durchführung und Abrechnung des Bosch BKK Facharztprogramms (einschließlich Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen).  

 

Zur Durchführung des Bosch BKK Facharztprogrammes gehört auch die Durchführung einer Zufriedenheitsbefragung der teilnehmenden Versicherten.  
 

 
5. Worin bestehen Ihre Rechte?  

 

Sie haben ein Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) sowie auf Berichtigung (Art. 16 
DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) und auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO). Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 
besteht nur, wenn die Verarbeitung nicht auf einer Rechtsvorschrift beruht. Zudem besteht das Recht der Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). 

 
 

6. Wie lange werden die Daten gespeichert?  

 
Die Teilnahmeerklärung sowie die maschinell gespeicherten Daten werden auf Grundlage der gesetzlichen Anforderungen (§ 304 SGB V i. V. mit § 84 SGB X) bei 

einer Ablehnung Ihrer Teilnahme oder bei Ihrem Ausscheiden aus dem Bosch BKK Facharztprogramm gelöscht, soweit sie für die Erfüllung der gesetzlichen 
Anforderungen nicht mehr benötigt werden, spätestens jedoch 10 Jahre nach Beendigung Ihrer Teilnahme am Bosch BKK Facharztprogramm. 
 

 
7. Bei welcher Stelle können datenschutzrechtliche Beschwerden eingereicht werden?  

 
Datenschutzrechtliche Beschwerden können beim Datenschutzbeauftragten der Bosch BKK eingereicht werden oder bei:  
 

Der/die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  
Graurheindorfer Straße 153 
53117 Bonn  

E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 
 

8. Haben Sie das Recht die Einwilligung zur Datenübermittlung zu widerrufen? 

 

Sie haben das Recht, die datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung berührt wird (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Der Widerruf ist schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift gegenüber Ihrer Krankenkasse zu erklären 
und bedarf keiner Begründung. 

 

 

 

Stand: April 2026 
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